
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Gleich drei ehemalige Famili-

enministerinnen und eine Bildungsministerin sind angesagt – daneben diverse
Hochschullehrer. Unter dem Motto „50 Jahre Aufwachsen in Deutschland“ feiert
eine Institution ihren runden Geburtstag, die durch empirische Sozialforschung
zum Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sowie durch wissenschaftsba-
sierte Dienstleistungen maßgeblichen Einfluss auf die Kinder- und Jugendpolitik in
Deutschland genommen hat: das Deutsche Jugendinstitut (DJI). Wie vielfältig die
Forschungs- und Wirkungsgeschichte des Deutschen Jugendinstituts inzwischen
geworden ist, verdeutlichen der historische Überblick über die Entwicklung des
Instituts sowie die Begriffe, die auf der Website bis zum historischen Geburtstag
am 26. Juni behandelt werden: Jugendhilfe, Arbeit, Benachteiligung, Bericht-
erstattung, Bildung, Familie, Gender, Jugend.

Auf Beschluss des Deutschen Bundestages im Jahre 1961 nahm das DJI im Jahr 1963
seine Arbeit als zentrale Dokumentations- und Informationsstelle auf. Bald wurde ihm
die Geschäftsführung und Mitwirkung am ersten Jugendbericht übertragen – eine
Tätigkeit, die inzwischen bereits den 14. Kinder- und Jugendbericht umfasst.

Als im Jahre 1973 die schier unendliche Geschichte der Reform des Jugendhilfe-
rechts ihren Anfang nahm, meldete sich auch das DJI unüberhörbar zu Wort. Da-
mals hatte die von der Familienministerin Käte Strobel eingerichtete Sachverständi-
genkommission den Diskussionsentwurf für ein neues Jugendhilfegesetz vorgelegt.
Mit diesem Gesetzentwurf ging das DJI hart ins Gericht. In seiner Veröffentlichung
„Zur Reform der Jugendhilfe – Analysen und Alternativen –“ warf es – mit der Un-
terschrift des damaligen Direktors – der Sachverständigenkommission vor, sie habe
administrativ-juristische Gesichtspunkte in den Vordergrund gestellt, statt Reform
und Veränderung der Jugendhilfe als einen politischen gesellschaftlichen Prozess zu
betrachten. Die Kritik an der Kritik unter dem Titel „Linke Analysen und wenig
Alternativen“ von der Seite konservativer Verbände konnte nicht ausbleiben. Aber
das DJI hat nicht nur Kritik an der Arbeit der Sachverständigenkommission geübt,
es entwickelte zugleich alternative Vorstellungen zur Struktur und Verfassung der
Jugendhilfe und maß an ihnen den Diskussionsentwurf.

Spätere Direktoren und Mitarbeiter(innen) des DJI müssen vor Neid erblassen,
wenn sie sehen, welche Handlungsspielräume damalige Bundesressorts ihren
„Zuwendungsempfängern“ einräumten.

So war es sicher bis heute nicht leicht, einerseits den politisch administrativen
Vorstellungen des zuständigen Bundesressorts gerecht zu werden und gleichzeitig
ein eigenständiges fachwissenschaftliches Profil (weiter) zu entwickeln. Die For-
schungsergebnisse zeigen aber, dass dem DJI dieser Spagat gut gelungen ist.

Die Schriftleitung der Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe nimmt den
runden Geburtstag zum Anlass, dem Direktorium des Deutschen Jugendinstituts
und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre 50-jährige Forschungs-
tätigkeit über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle zwischen Wis-
senschaft, Politik und Praxis zu danken – verbunden mit dem Wunsch, dass das
Deutsche Jugendinstitut auch in Zukunft eine wegweisende Rolle in der Diskus-
sion um das „Aufwachsen in Deutschland“ einnimmt.

Ihr

Reinhard Wiesner
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